
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Klassen- und
Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und zum Ablauf des
Schuljahres 2011/2012 (VwV Bedarf und Schuljahresablauf 2011/2012)

Allgemeinbildende Förderschulen

a) Zuweisung von Stellen für pädagogische Unterrichtshilfen

 
Um den speziellen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen für Blinde und
Sehbehinderte, für geistig Behinderte, für Körperbehinderte und für
Erziehungshilfe erfüllen zu können, sind pädagogische Unterrichtshilfen für die
Funktion der Unterrichtsbegleitung einzusetzen. Im Rahmen der schulischen
Förderung für geistig Behinderte sind die pädagogischen Unterrichtshilfen auch
in der förderpädagogischen Ganztagsbetreuung einzusetzen. Für die
Berechnung des Bedarfs werden folgende Planungsvorgaben zugrunde gelegt: 

  

– 0,20 Stellen pro Klasse für Blinde bei Schulen für Blinde und Sehbehinderte,

  

– 1,20 Stellen pro Klasse bei Schulen für geistig Behinderte oder pro Klasse für
geistig Behinderte an einer anderen allgemeinbildenden Schule,

  

– 0,75 Stellen pro Klasse bei Schulen für Körperbehinderte oder pro Klasse für
Körperbehinderte an einer anderen allgemeinbildenden Schule,

  

– 0,50 Stellen pro Klasse bei Schulen für Erziehungshilfe oder pro Klasse für
Erziehungshilfe an einer anderen allgemeinbildenden Schule.


